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Ihr Zeichen 

Betreff: 

Unser Zeichen Bearbeiter/in 

AM-ZB-1411 Wallner 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Ar­
beitsmarktförderungsgesetz, das Arbeitsverfas­
sungsgesetz, das Ausländerbeschäftigungsge­
setz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 
und das Sonderunterstützungsgesetz geändert 
werden (Beschäftigungssicherungsnovelle 1993) 

v Dw2555 
FAX 2230 

Datum 

26.04.1993 

Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte übersendet 25 Exemplare ihrer Stellung­

nahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Information. 

Der Präsident: Der Direktor: 

Mag Heinz Vogler Mag Karl Dirschmied 

Beilagen 
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Bundeskammer jür Arbeiter und Angestellte 

A-I041 Wien. Prinz-Bugen-Straße 20-22. Postfach 534 • (0222) 50165 

A-l041 Wien. Prinz-Eugen-StrajJe 20-22. Postfach 534 

Bund�sministerium für 
Arbeit und Soziales 
Stubenring 1 
10 10 W i  e n 

Ihr Zeichen 

34.401/2 -3a/93 

Betreff: 

Unser Zeichen 

AMlWa/Je/ 
1 411 

Bearbeiter/in 

Wallner 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Ar­
beitsmarktförderungsgesetz, das Arbeitsver­
fassungsgesetz, das Ausländerbeschäftigungs­
gesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 
und das Sonderunterstützungsgesetz geändert 
werden (Beschäftigungssicherungsnovelle 1993) 

tir Dw 255 5 
FAX 2230 

aktiv für Sie 

Datum 

15.04.93 

Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte (Bundesarbeitskammer) erlaubt sich, 

zum oa Gesetzesentwurf wie folgt Stellung zu nehmen. 

Nachdem wesentliche Teile des vorliegenden Entwurfes bereits im Herbst 1992 Gegen­

stand des Begutachtungsverfahrens waren und d�r Änderung des Arbeitslosenversiche­

rungsgesetzes in Artikel IV des vorliegenden Entwurfes eine entsprechende Vereinba­

rung zwischen· dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Arbeitnehmer­

und A,peitgebervertretungen zugrunde liegt, dürfen die grundsätzlichen Positionen der 

Bundesarbeitskammer bereits als bekannt vorausgesetzt werden. 

Die Bundesarbeitskammer legt jedenfalls entsprechend ihrer Forderung nach einem 

Maßnahm�npaket zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation älterer Arbeitnehmer nach-
, 
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Bundeskam m er far Arbeiter und Angestellte 
A -1041 Wien. Prinz-Eugen-Straße 20-22. Postfach 534. Ir (0222) 501 65 . Blatt 

:..; 

drücklich Wert auf eine Umsetzung des vorliegenden Gesetzesentwurfes mit 1. .;993, 

wobei im Einzelnen jedoch auf folgende erforderliche Korrekturen hingewiesen 

Art I Z 1 (§ 16 AMFG) 

Die ausdrückliche Aufnahme des Alters als vermittlungserschwerendes Kriteriu ird im 

Sinne der Gesetzesintention begrüßt. Warum allerdings das im geltenden Rech 

oQchimJ:le.rhstentwurf enthaltene Kriterium der vorzeitigen Auflösung eines Le 

nis entfallen soll, ist nicht einsichtig. Der vorzeitige Abbruch eines Lehrverhältni 

quantitativ von geringerer Bedeutung sein, im konkreten Einzelfall kann dadurc 

sehr wohl ein besonderer Förderungsbedarf ausgelöst werden. Es sollte daher 

die im geltenden Recht enthaltene einschränkende Wortfolge "ohne eigenes Ve 

den" entfallen, nicht aber das Kriterium der vorzeitigen Auflösung des Lehrverh' 

an sich. 

Art I Z 2 (§29 Abs 2 lit a AMFG) 

Ausdrücklich begrüßt wird die Ausdehnung der Verpflichtung zur Aufrechterhalt 

BeSchäftigtenstandes auch auf einen der Förderungsdauer entsprechenden Zeit 

nach der Kurzarbeit. 

Allerdings -wird-aufgrund praktischer Erfahrungen darauf aufmerksam gemacht, 

die jetzt gewählte Formulierung nicht ausreicht, arbeifsmarktpolitisch unerwünsc 

tauschkündigungen (bei Aufrechterhaltung des Beschäftigtenstandes) auszuschl 

Außerdem kann die Sinnhaftigkeit einer Ausnahme von dieser Regel nicht vom 

amt allein, sondern nur von diesem im Einvernehmen mit den Interessenvertret 

die im konkreten Fall die Kurzarbeitsvereinbarung abgeschlossen haben, beurte 

den. Es sollte daher heißen " . . .  wird der Beschäftigtenstand aufrechterhalten un i �önnen 

Kündigungen durch den Arbeitgeber nicht rechtswirksam ausgesprochen werde i res sei 

denn, daß das Arbeitsamt im Einvernehmen mit den Vertragsparteien, die im Si des 

Abs 1 Iit c die KurzarbeItsvereinbarung abgeschlossen haben, eine Ausnahme iIIigt" . 
... 

li 
t 
! 
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\ 
B undesldam mer [flr Arbeiter und Angestellte 
A-l04l �;en, Prinz-Eugen-Straße 20-22, Postfach 534, Ir (0222) 50l 65 3. Blatt 

Art I 6 3-5 (§ 45a AMFG) 

Die Ausdehnung des Frühwarnsystems wird als vorbeugende Maßnahme von der 

Bundesarbeitskammer als sehr wesentlich erachtet, wenngleich die Vorstellungen der 

-Bundesarbeitskammer weitergehend sind. Es darf in diesem Zusammenhang auf die 

Darstellung in unserer Stellungnahme vom 5.1 1.1992 zum EntWurf eines Beschäftigungs­

sicherungsgesetzes 1992 verwiesen werden. 

Art JJ (§§ 1 05 und 1 09 ArbVG) 

Im vor1iegenden Entwurf sind - im Unterschied zum Entwurf des Beschäftigungssiche­

rungsgesetzes 1992 - die Änderungen zum § 1 09 ArbVG (Einfügung einer n,euge­

schaffEmen Ziffer 1 a bzw eines Abs 1 a und Anfügung eines neuen Abs 4) nicht mehr 

enthalten. Nachdem diese wesentlichen Bestimmungen aber im derzeit ebenfalls in 

Begutachtung stehenden Entwurf einer Novelle des ArbVG (und des AÜG) enthalten 

sind, ist dieser Vorgangsweise aus systematischen Gründen zuzustimmen . 

. Die ·voigesehene Erweiterung des § 1 05, wonach die Anfechtbarkeit einer Kündigung, 

die infolge des höheren Lebensalters eines Arbeitnehmers ausgesprochen wurde, ermög­

licht werden soll, ist nach Ansicht der Bundesarbeitskammer nicht weitgehend und 

präzise genug gefaßt. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird in diesem Zusammen­

hang auf die sehr ausführliche Darstellung in der Stellungnahme der Bundesarbeits­

kammer vom 5.11 .1992 (Seite 4 -6) verwiesen. 

Artikel IV Z 4 (§ 36 Abs 3 Iit B sublit b-neu) 

Die Bundesarbeitskammer verweist mit Nachdruck darauf, daß die hier gewählte Formu­

lierung über die Freibetragserhöhung um 200% nicht der ursprünglichen Vereinbarung, 

die ja �uf einem von der Bundesarbeitskammer eingebrachten Vorschlag beruht, ent­

SP���h� \ �i��
.

:r zufOlge hat die in der sublitera b-neu, zweiter Satz, enthaltene Anspruchs­

voraus�etzung, wonach der Arbeitslose nach dem 55. Lebensjahf"'l1euertich einen An­

spruch �Uf Arbeitslosengeld in der Dauer von 52 Wochen ausschöpfen muß, zu entfallen. 

4/SN-268/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 7

www.parlament.gv.at



Bundeskammer [ilr Arbeiter und Angestellte 
A-104l Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22, Postfach 534, fit (0222) 501 65 

Außerdem wird auf folgenden Umstand hingewiesen. Die im Entwurf vorgesehen 

der��Einscbaltung�des Vermittlungsausschusses wird vor allem � bei großen Arb�its 

wie etwa in Wien, zu erheblichen administrativen Problemen führen. Es wäre da 

latt 

schon aus diesem Grund zweckmäßig, dem Vermittlungsausschuß die Möglichke t leinzu­

räurnen, auf Basis der Arbeitsmarktlage pauschal für ein Geschäftsjahr das Vorli n der 

arbeitsmarktlichen Voraussetzungen für die Freigrenzenerhöhung zu beurteilen. 

wäre auch deshalb sachlich naheliegend, weil die Hauptursache für die schwere 

mittelbarkeit Älterer Arbeitnehmer genereller Art und keine Einzelfallprobleme sin 

Lediglich. in speziellen Einzelfällen, die vom Ausschuß festzulegen wären, (zB be . 'ieder­

holter Ablehnung einer zumutbaren Beschäftigung) wäre der einzelne Zuerkennu 'I 

bzw Verlängerungsantrag im Vermittlungsausschuß zu behandeln. 

Durch diese Vorgangsweise würde eine tatsächlich inhaltliche Diskussion in den 

schüssen ermöglicht, die andernfalls bei Vorlage von hunderten Fällen wohl nich att-

findeni<ant1� �---� 

Art IV Z 7 (§ 80 und 81 AIVGl 

Um Auslegungsschwierigkeiten zu verhindern, sollte wenigstens in den Erläutern 

Bemerkungen zu § 80 Abs 1 und 2 jeweils vorletzter und letzter Satz ausdrücklic 

gestellt werden, daß mit dieser Formulierung alle Fälle (auch § 46 Abs 3 Z 3, wo 

spruchsbeginn und Geltendmachung zumindest sprachlich auseinanderfallen) ei 

gen werden sollen, in denen ein Anspruch bis spätestens 30.6.1993 (bzw 31.12. 
entstanden ist, geruht hat oder nur deshalb nicht entstanden ist, weil er infolge d . 

Ruhens erst nach dem 30.6.1993 (bzw 31.12.1995) geltend gemacht wurde. 

Zum Übergangsrecht des § 81 stellt die Bundesarbeitskammer ausdrücklich fest, ß die 

hier gewählte Ubergangsfrist bis 1.7.1993 für sie eine wesentliche Bedingung tür 

Zustimmung zu diesem Gesetz ist. Es muß daher die Realisierung des Übergan 

in der vorgesehenen Form sichergestellt sein, um Eingriffe in bestehende Anspr' 

auszuschließen. .. 

l: 
I, 
.� 
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Bundeska"'mer tor Arbeiter und Angestellte 
- -A-J04)-�IHfrPrilt:E-Eugen-StrafJe 20-22, Postfach $34, fit (0222) 50) 65 

I 
5. Blatt 

Sicherheitshalber könnte in § 81 auch klargestellt werden, daß die vorgesehenen Ände­

rungen der Bestimmungen über die Arbeitsstiftung nicht für die bisher anerkannten 

Arbeitsstiftungen gelten. 

Abschließend wird zu den Änderungen im AIVG noch an folgende paktierte Bedingung 

erinnert. Die Bundesarbeitskammer hat in jeder Phase der Verhandlungen zum Ausdruck 

gebracht, daß für sie im Bereich der Vermittlung die Beratung, Förderung und Betreuung 

. anstelle der Sanktionierung von schwer vermittelbaren Arbeitslosen im Vordergrund 

steht. Für die Bundesarbeitskammer ist es daher unerläßIiCh, daß insbesondere für 

Ältere Arbeitnehmer ab dem 50. Lebensjahr in Unterstützung der hier diskutierten 

legistischen Maßnahmen des Pakets für Ältere Arbeitnehmer auch Durchführungsricht-

--linien-an-dieATbeitsämter ergehen, die eine im obenangeführten Sinn verbesserte Be­

treuung Älterer Arbeitnehmer sicherstellt. 

Der Präsident: Der Direktor: 
i.V&0L

� . 

Dr Bemhard SCH� 
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